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ande aufnehmen. Hier liegt eine Yuelle für Fünftige große {teuer
liche Unannehmlichkeiten, und das Reich hätte alle Urfache, auf dies

jem Gebiete feine Nutoritätzu mahren und zu verlangen, daß

nicht über feinen Kopf hinweg die Kommunen Gelder aufnehmen,
bie fie felbft weder zurückerftatten noch meift ohne Hilfe des Netz
Des auch nur verzinfen Fönnen.

XV.

Berwaltungsreform.
Den Forderungen des Bürgertums und der Gemerbetreibenden

nach Verminderung des Steuerdruckes pflegt im allgemeinen ent:

gegengehalten zu werden, daß ein großer Teil der Sffentlichen
Ausgaben zwangsläufig beftimmt fei, Bezüglich des Neiz
Hes it eine foldhe Behauptung im allgemeinen zweifellos richtig,
Die Ausgaben für Reparationszahlungen hängen nicht von unferem
freien Willen ab, und ebenfo unvermeidbar find die beträchtlichen
Aufwendungen für die Kriegsopfer und ‚Kriegshinterbliebenen, zur

Entchädigung an Auslandsdeutfche uf. Auch verurfacht felbftz
verftändlich die Verwaltung gewiffe — namentlich perfonelle —

Koften, deren Höhe ziemlich weitgehend feftfteht. Hinfichtlich des
Reiches werden fich überflüffige Ausgaben Sorausfichtlich — wenn

überhaupt — nur fn ganz geringfügigem Maße auffinden laffen.

Auch die einzelnen Länder dürften in ihren Budgets Kaum Poften
haben, die anfehnlich zu verringern ohne meiteres denkbar märe.

Infoweit trifft es in der Tat zu, daß der VBerfuch einer Ber

ninderung der Ausgaben und damit HerabfeBung der Steuern auf

ıicht ganz unerheblidhe Schwierigkeiten ftoßen mürde. Bezüg-
süglich der Gemeindeausgaben ift in einem früheren Abichnitt
bereits Eingehenderes gefagt worden.

Se mehr nun Steuerzahler und unter ihnen namentlich die

Sührer der großen Unternehmungen erkennen, daß nach Lage
der gegenwärtigen Verhältniffe Abftriche am Etat des

Reiches und der Länder Kaum zu erwarten fein dürften, um fo

itärfer wird das Bedürfnis nach einer grundlegenden, erfparnis:

oringenden Neorganifation. Diefe Wünfche find zujammengefaßt
in dem Schlagwort von der „großen VBerwaltungsreform,
die Fommen müf[fe“. — Bei Beurteilung der Frage einer Ber:

waltungsreform wird man fich zunächft darüber Far zu werden


